Verbindliche Hinweise für die BA-Studiengänge

„Bildung und Förderung in der Kindheit“ und „Außerschulische Bildung“

an der Justus-Liebig-Universität Gießen

für Studierende

· Das Prüfungsamt ist im Phil. I, Haus C, Zimmer 11 angesiedelt und während folgender Öffnungszeiten erreichbar: 

Di, Mi, Do 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 99-24514
· Modulprüfungen*: Sollten in einem Modul Wahlmöglichkeiten eingeräumt sein, in welchem der Seminare eine Hausarbeit geschrieben wird, so muss der Dozent/die Dozentin im gewählten Seminar im Feld ‚Anmerkung’ ‚Hausarbeit’ in FlexNow! eintragen.

· Mündliche Prüfungen* (die auch als Gruppenprüfungen organisiert werden können) müssen pro Person mind. 15 min. dauern. Die modulbegleitende mündliche Prüfung wird vom Dozent/der Dozentin der Veranstaltung durchgeführt. Die Termine werden dabei unabhängig vom Prüfungsamt individuell vereinbart. Ein/e Beisitzer/in ist nicht notwendig, das ‚Vieraugenprinzip‘ gilt jedoch für Ausgleichs- und Wiederholungsprüfung.

· Hausarbeiten und Portfolioleistungen* müssen fristgerecht zum vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin (2 Wochen vor Vorlesungsbeginn des Folgesemesters) eingereicht werden (dieser Termin ist verbindlich für alle Veranstaltungen und wird jeweils mit genauem Datum auf der Informationsseite zu den BA-Studiengängen im Internet bekanntgegeben, die Rücktrittsfrist beträgt 10 Tage vor dem festgelegten Termin) – Nichteinreichung zu diesen Terminen bedeutet ‚nicht bestanden’. 

· Klausuren* finden in der Regel am Ende der Vorlesungszeit bzw. am Anfang der vorlesungsfreien Zeit statt und zwar frühestens 10 Tage nach dem 15.1. bzw. 15.6. (mindestens zehn Tage nach den Rücktrittsterminen 15.1. bzw. 15.6.). Die Klausurtermine werden zu Beginn des Semesters festgelegt. 

· Plagiate: Bei nachweislichem Täuschungsversuch wird die Leistung als ‚nicht bestanden‘ gewertet.
· Wechsel der Veranstaltungen können nur in begründeten Ausnahmefällen auf Vorschlag des betreffenden Dozenten/der betreffenden Dozentin erfolgen.

	*Die in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsleistungen sind unbedingt einzuhalten!


· Abmeldung: Die Studierenden können sich (1) von einem Modul abmelden, indem sie sich in FlexNow! austragen, allerdings nur, wenn es sich um die erste Veranstaltung in dem jeweiligen Modul handelt und noch keine Prüfungsleistung erbracht wurde. Sie gilt dann als nicht besucht. Sie können (2) von einer Modulprüfung zurücktreten. Sie bleiben in diesem Fall weiter in FlexNow! eingeschrieben und erhalten einen von der Dozentin/dem Dozenten festgelegten neuen Prüfungstermin. Diese Abmeldungen von Prüfungsleistungen müssen (hier: Ausführung der Allg. Best. für modul. u. gest. Studiengänge vom 21.7.2004, § 23) fristgerecht (bei Klausuren zum 15.1. bzw. 15.6., bei Hausarbeiten und Portfolios 10 Tage vor dem vom Prüfungsamt festgelegten Termin) beim Prüfungsamt und per Mitteilung an die Dozentin/den Dozenten per e-mail erfolgen. Rücktritte aufgrund von Krankheit sind mit einem ärztlichen Attest beim Prüfungsamt und Dozentin/Dozenten geltend zu machen. Ein Ersatztermin kann im Krankheitsfalle mit der Dozentin/dem Dozenten vereinbart werden.

· Notengebung: Die Leistungsbewertung erfolgt über Dezimalnoten: 1,3; 1,7 etc. und wird mit folgender Tabelle korreliert:

	Excellent

1,0 - 1,5
	Very good

1,6 – 2,0
	Good

2,1 – 3,0
	Satisfactory

3,1 – 3,5
	Sufficient

3,6 – 4,0
	Fail

4,1 – 5,0


Die Noten werden in das FlexNow!-System eingegeben und zwar im Laufe des Folgesemesters.

· Ein ‚transcript of records‘ wird nur aufgrund begründeter Anfrage (z.B. bei Studienortwechsel) vom Prüfungsamt erstellt.

· ‚Außerfachliche Kompetenzen‘ werden nur als ‚bestanden‘ bzw. ‚nicht bestanden‘ bewertet

· Präsenz: Ergänzung der Allg. Bestimmungen für modul. u. gest. Studiengänge vom 21.7.2004, §7, 6: Jeder Dozierende legt die Modalitäten der Präsenz zu Beginn der Veranstaltung fest und erläutert diese.

· Weiterentwicklung der Studiengänge: Vorschläge zur Änderungen und Weiterentwicklung der Studiengänge können beim Studienkoordinator eingereicht werden.

· Referenzfächer: Die Betreuung der Referenzfächer übernimmt der Studienkoordinator.
Gießen, im Mai 2008

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses BA-Studiengänge Erziehungswissenschaft

Prof. Dr. Vera Moser

	Weitere Informationen entnehmen  Sie bitte auch dem Merkblatt ‚Studien- und Prüfungsleistungen in den Seminare’ [http://www.erziehung.uni-giessen.de/studium] und beachten Sie bitte auch die jeweiligen Aktualisierungen der Prüfungs- und Studienordnung [http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb03/Stud]


